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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums
Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. 6 . Karlsruhe , den 29. Mai 1843 .

Siebente Plenarſitzung vom 9 . Mai .

4 1. 5( Sſchluß . )

In Bezug auf die zu ernennende Wahleommiſſon bei

den Wahlen zur Generalſynode ſtellt ein Mitglied

Nach §. 19 und §. 21 der Wahlordnung iſt bei den Wah —

len der geiſtlichen und weltlichen Abgeordneten zur General —

ſynode der jeweils dienſtälteſte Dekan des Wahlbezirks , nämlich

der , der als Dekan der ältere iſt , Wahlcommiſſär . Dieſe Be —

ſtimmung hatte bei der Generalſynode von 1834 zur Folge ,
daß von den 13 Wahlcommiſſären gerade die im hohen Alter

ſtehenden Dekane das Wahlgeſchäft in mehreren Bezirken vor —

nehmen mußten ; ein Greis von 82 Jahren , einer von 8t ,
einer von 76 , einer von 72 , einer von 70 hatten dies Geſchäft

in zwei Bezirken , einer von 78 war gar Wahlcommiſſär in

vier Wahlbezirken . Es iſt nicht abzuſehen , was das Dienſt —

alter mit der Vornahme des Wahlactes zu thun hat ; dies Ge —

ſchäft iſt ein rein adminiſtrativ formelles , und durchaus kein

eigentlich geiſtliches , es darf nicht einmal eine Rede von dem

Wahlcommiſſär gehalten werden . Alles kommt hier auf die ſtrengſte

Einhaltung der vorgeſchriebenen Formen an , ein kleines Ver —

ſehen hierin kann die Wahl ungültig machen , und dadurch ,

abgeſehen von dem Zeitverluſt , großen Koſtenaufwand verur —

ſachen .
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Das hohe Greiſenalter ſcheint aber gerade zu einem ſolchen

Geſchäft nicht geeignet , und es kann einem im hohen Alter

ſtehenden Mann leicht geſchehen , daß er , ſo ehrwürdig und

achtungswerth er auch ſeyn mag , einen Formfehler macht

ohne daß er ihm nur hoch angerechnet werden darf . Bei den

landſtändiſchen Wahlen iſt hinſichtlich der Wahlcommiſſäre nir

gends das Dienſtalter maßgebend und ſelbſt bei den Corpora

tionen , die einen Abgeordneten wählen , wie bei den Univerſi

täten , iſt nicht etwa der Senior Wahlcommiſſär , ſondern dieſer

wird von der Staatsregierung ernannt . Offenbar iſt es auck

DSache der Regierung , hier 5 8
er oberſten Kirchenbehörd

Wahlcommiſſär zu beſtimmen , reſp . zu ernennen . Die Wahl

ordnung ſelbſt iſt von der Generalſynode ausgegangen , und

nachdem ſie die höchſte Sanction erhalten hat , liegt der Voll

zug der Kirchenbehörde ob, die, wie ſie den Wahlact ſelbſt an

ordnet , ſo auch den dieſen Act vornehmenden Geiſtlichen , d

Wahlcommiſſär , ernennen ſollte . Dies wäre auch im Intereſſe

der Sache ſelbſt , inſofern nämlich die Kirchenbehörde , um nicht

durch Uebertragung des Geſchäfts an einen minder dazu geeig

neten Mann mittelbar an Fori

etwaiger Ungültigkeit der Wahl

ſolche Wahlcommiſſäre ernennen wird , die ihr

Beziehung dazu qualifieirt erſcheinen , während ſie

aller Schuld iſt , wenn ein nicht von ihr ernannter , im hohen

Greiſenalter befindlicher Dekan das Geſchäft nicht genau un

richtig beſorgt hat

nr und
Hlel oder Verſehe Undnfe

S2 huld zu tragen ,

ν

Dabei dürfte es aber in mehr

zweckmäßig ſeyn , wenn der Wahlcommiſſär nicht aus dem Be
8

zirk , in den er ſelbſt gehört , genommen wird . Dies liegt ſo

wohl im Intereſſe der Wahlfreiheit , als es Mißſtimmung bei

dem dienſtälteſten Dekan des Wahlbezirks , wenn ſein jüngerer

College ihm vorgezogen würde , verhütet .

Der Antrag :

die Ernennung der Wahlcommiſſäre bei den Wahlen

zur Generalſynode der oberſten Kirchenbehörde frei zu

laſſen , mit der Beſtimmung , dieſe Commiſſäre nicht aus

dem Wahlbezirk zu nehmen ,
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wurde unterſtützt und der erſten Commiſſion zur Begutachtung
überwieſen

Die vierte Commiſſion erſtattet nun noch Bericht über meh —

rere ihrer Begutachtung heimgegebene Fonds

Wir werden das Erforderliche nachbringen , ſobald dieſe

Lommiſſion über ſämmtliche ihr zugewieſene Fonds Bericht

erſtattet und die Berathung ſtattgefunden hat . Es wird für

die Leſey wünſchenswerth ſeyn , überſichtlich die verſchiedenen

Fonds an einem Orte zuſammengeſtellt zu finden . Ebenſo wer

den wir die Gutachten der achten oder Vorbereitungscommiſ
ſion behandeln , welche heute über einige der eingelaufenen Ein —

gaben Bericht erſtattete .

— =



Achte Plenarſitzung vom 11 . Mai .

Ein Abgeordneter ſtellte und begründete den Antrag :

„ Die Generalſynode möge die höchſte Staats

„ regierung bitten , den von Seiner Königlichen

„ Hoheit dem Großherzog für die Generalſynode

„ ernannten Präſidenten als

„ und oberbiſchöflichen Commiſſär anzuerken —

nen “

Die Begründung dieſes Antrags geht zuerſt zurück auf die

in demſelben Betreff ſtattgehabten Verhandlungen der General —

ſynode vom Jahre 1834 ( confer . Bericht der VI . Commiſſion

landesherrlichen

und höchſte Sanction vom 26. Mai 1835 . pos . 30). Es wird

unter Anderm bemerkt :

Der Fürſt als Landesherr hat das Recht , allen öffent

lichen Verſammlungen irgend welcher Kirchengemeinſchaft des

Landes eine Commiſſion beizugeben , vermöge des im Hoheits —

rechte begründeten Aufſichtsrechtes . Die Befugniß wie die

Pflicht dieſes landesherrlichen Commiſſärs beſteht darin : von

allen Verhandlungen , Anträgen und Beſchlüſſen ſolcher Ver

ſammlungen Kenntniß zu nehmen , um Sorge tragen zu kön

nen , daß das allgemeine Staatsrecht und Staatsintereſſe ge —

wahrt werde , ne quid detrimenti res ꝓublica capiat . An den

innern kirchlichen Angelegenheiten hat aber der nur landes —



herrliche Commiſſär keinen mitwirkenden Antheil zu nehmen ; er

übt nur das landesherrliche Aufſichtsrecht mit veto und placet .

Der Landesherr kann dieſen landesherrlichen Commiſſär der

beigeben ohne Rückſicht auf die Confeſſion

ie Rechte keiner Kirche dürfen durch ihn
Synode einer Kirche

des Commiſſärs . D

beeinträchtigtnoder verletzt werden

Die Großherzoge von Baden ſind aber nicht blos vermög

der Vereinigungsurkunde , ſondern auch vermöge angeerbten Rechtes

oberſte Biſchöfe der evangeliſch - proteſtantiſchen Landeskirche , je⸗

doch nach den ausdrücklichen Erklärungen früherer Markgrafen

und namentlich des Großherzogs Carl Friedrich , höchſtſeligen

Andenkens , nicht vermöge des Territorialrechtes , ſondern als

erſte und fürnehmſte Mitglieder der Landeskirche , an welche

das biſchöfliche Recht zur Zeit der Reformation übergegangen

iſt

Als Oberlandesbiſchof hat deshalb der Großherzog auch das

Recht , ſeinen oberbiſchöflichen Commiſſär der Synode beizuge —

ben. Die Stellung dieſes oberbiſchöflichen Commiſſärs iſt aber

ſeinen Befugniſſen und Rechten eine weit ausgedehntere

Generalſynode , als die des landesherrlichen Commiſſärs .

Er hat nämlich die Befugniß und Pflicht , die Rechte des

Oberbiſchofs zu üben und zu wahren , nicht nur vermöge des

Aufſichtsrechts mit veto und placet , ſondern durch ſeine mit —

wirkende Theilnahme . Dieſer oberbiſchöfliche Commiſſär muß

nun ein Glied der evangeliſch - proteſtant . Landeskirche ſeyn ; ſeine

zefugniß iſt , nach den dargeſtellten poſitiven

Beſtimmungen des badiſchen Staats - und Kirchenrechts eine

ausgedehntere , umfaſſendere , als die eines nur landesherrlichen

Commiſſärs .
Somit erſcheint der obengedachte Antrag als wohlbegrün —

det , und wird der Synode zur Beachtung empfohlen .

Stellung und B

d

*) Conf. Erklärung des Markgrafen Carl Friedrich , erlaſſen an

˖ hshofrath , sub . §. 61. , und Moſer , Zuſätze zum Staatsrecht ,

Bd. I. Seite 835. — Ueber das biſchöfliche Recht in der evangeliſchen

Kirche Deutſchlands im 61ſten Heft der Jahrbücher über preußiſche Geſetz —

gebung
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Derſelbe wurde unterſtützt , und von der Synode zur Be

gutachtung an die erſte Commiſſion verwieſen

Die noch übrige Zeit dieſer Sitzung wurde dem Vortrage

über eingelaufene Eingaben und dem Berichte über mehrere

kirchliche Fonds gewidmet



Ueunte Plenarſitzung vom 13 . Mai .

Der Berichterſtatter der zweiten Commiſſion verliest in heu —

ig ſeinen nachträglichen Bericht über :
tiger Sitz

Verlegung des K anzelgebetes an den Altar .

den wir mit ſeinen Anträgen hier mittheilen .

Hochwürdige Generalſynode !

Ihre zweite Commiſſion hat in der Plenarſitzung vom 1.

d. M. ihren Bericht in rubricirtem Betreff zur weitern Bera

t vorgelegt . Obwohl derſelbe , ſofern

er di ittägigen Gottesdienſtes an Sonn —

die Verlegung der genannten Kanzel

in der Generalverſammlung eine

überwiegende Zuſtimmung erhielt , ſo fand er doch auch wieder

(Avon mehreren Seiten her Beanſtandungen , die ihrer Erheblich —

keit wegen nicht unbeachtet zu laſſen waren . Vornehmlich

wurde die Ausſtellung gemacht , daß in dem Bericht die übliche

Form nicht eingehalten ſey , indem zwar die Commiſſion den

ihr zugeſtellten Vortrag der oberſten Kirchenbehörde ohne weſent —

liche Abänderung angenommen , es aber verſäumt habe , des

8 eſe Anträge einzelnAnträge zu ſte

hervortreten zu laſſen . Aus dieſen und andern Gründen wurde

Ihre Commiſſion von der Plenarverſammlung durch das hohe

Präſidium beauftragt , den Gegenſtand ihres Berichts noch ein —

mal in Berathung zu nehmen , und ſodann nachträglich die —

jenigen Anträge auszuſprechen , über welche ſie ſich vereinigt

habe . Die Commiſſion hat dies in einer beſondern Sitzung
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gethan . Die obwaltenden Differenzen wurden in der Haupt

ſache ausgeglichen , weshalb ſie denn jetzt im Stande iſt , ſich

der ihr gewordenen Auflage in der verlangten Weiſe zu ent

ledigen .

Voraus muß bemerkt werden , daß die Commiſſion den erſten

Theil des Gottesdienſtes , nämlich das , was der Predigt mittel

bar oder unmittelbar vorangeht , nicht wieder in den Bereich

ihrer Discuſſionen gezogen hat ; einmal darum , weil der Be

richt über die Anordnung deſſelben von der Majorität unbean

ſtandet geblieben , und dann auch , weil ſie ſelbſt ſich nicht

veranlaßt finden konnte , ihre in dieſer Beziehung gewonnene

Anſicht aufzugeben

Anders verhält es ſich mit dem zweiten auf die Predigt

folgenden Theil des Gottesdienſtes , namentlich ſo weit derſelbe

die Proclamationen und die andern bisher auf der Kanzel ge

ſchehenen Verkündigungen umfaßt . Hier erklärten ſich einige

Stimmen für eine gänzliche Ausſcheidung und Abtrennung die

ſer Gegenſtände von den gottesdienſtlichen Handlungen . Sie

ſollten ganz am Ende derſelben vorkommen , nach dem Segen
und durchaus nicht am Altare , ſondern an einem beſondern

Orte , in der Nähe des Altars . Ginge dies nicht an, ſo wollte

man lieber , der Geiſtliche kehrte zur Vornahme ſolcher Abkün —
8

digungen wieder zurück auf die Kanzel .

Dieſe Vorſchläge jedoch erſchienen Ihrer Commiſſion zum

Theil als ſo unangemeſſen , daß ſie einſtimmig verworfen wur

den . Die Gründe , aus welchen Letzteres geſchah , mögen , da

fern es nöthig ſeyn ſollte , einer mündlichen Erörterung in der

darüber zu haltenden Plenarſitzung vorbehalten bleiben

Und ſo hat denn nun , hochwürdige Verſammlung , Ihre

Commiſſion nach ſorgfältiger Erwägung aller hier in Betracht

kommenden Momente die Ehre , rückſichtlich des in Rede ſtehen

den zweiten Theils des Gottesdienſtes nach folgender Ordnung
und Einrichtung Ihrer Prüfung zu unterſtellen , und deren Ge —

nehmigung durch einen Synodalbeſchluß zu beantragen .

1) Unmittelbar nach der Predigt folgt das Votum , das

jeder Geiſtliche nach Gutdünken wählen kann , worauf

2) ein auf die Predigt bezüglicher Vers entweder aus dem
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bereits angefangenen , oder aus einem andern Liede ver

wandten Inhalts geſungen wird

dieſes Geſanges begibt . ſich der Geiſtliche von

der Kanzel an den Altar , wo er , nachdem die Gemeinde

ſich erhoben , das Hauptgebet ſpricht , nebſt dem Gebet

des Herrn . Darauf tritt

J) ein kurzer Schlußgeſang ein , von ganz allgemeinem In

halt , z. B. aus den Seite 7 des Berichts erwähnten

Liedern

Nun kommen

5) ebenfalls am Altar die einzelnen Fürbitten , Proclama —

tionen , ſo wie die weitern Ankündigungen , welche bis —

her auf der Kanzel geſchehen

Den Schluß macht

6 ) die Ertheilung des Segens , womit die Gemeinde ent —

laſſen wird , und das ſtille Gebet .

Dieſen aus dem mehrerwähnten Bericht und den darauf

ſtattgehabten weiteren Berathungen hervorgegangenen Anträgen

erlaubt ſich Ihre Commiſſion nock

7) den beizufügen , daß in dem ſonntäglichen Nachmittags

gottesdienſt , wenn gepredigt worden das auf die Pre —

digt folgende Gebet und Unſer Vater nach Abſingung

eines Liederverſes ebenfalls am Altar zu ſprechen , dann

aber ohne Schlußgeſang der Gottesdienſt mit dem Se —

gen zu beendigen ſey

Zunächſt wurde der bereits bei der früheren Discuſſion in

der vierten Plenarſitzung geſtellte , von der Commiſſion aber

abgelehnte Aütrag :

„ daß vor der Predigt ein Lied allgemeinen Inhalts ( vom

„ Worte Gottes , vom Glauben , von der chriſtlichen Liebe

„ũu. dergl . ) , das ſpeciell auf den Inhalt der Predigtn

„bezügliche Lied aber ( oder einige Verſe daraus ) erſt
„ nach der Predigt geſungen werden ſolle “ ,

von dem Antragſteller näher entwickelt . Derſelbe ſtützte ſich

hauptſächlich auf das Argument , daß der im Cultus nothwen
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dige Zuſammenhang eine ſolche Aenderung fordere , indem jetzt

das ſpeciell auf die Predigt folgende Lied ſich ohne alle Ver

2

mittelung an das erſte Altargebet anreihe Dieſem Antrag ge

genüber bemerkte ein anderes Mitglied , da über denbetreffen —

den Punkt ſo viele verſchiedene Anſichten herrſchten , unter denen

ſich , zur Zeit wenigſtens , eine ſicherene tive Entſcheidung

nicht treffen laſſe , ſo ſey es das Angemeſſenſte , in dieſer Bezie

hung den Geiſtlichen freie Hand zu laſſen , wiend dock

haupt die liturgiſche Freiheit dieſes Letzteren nicht auf Null re

ducirt werden dürfe . Bei einer ſolchen Freiheit werde es ſich

nach und nach in der Prarxis zeigen , was in dieſer Hinſicht

das Beſte ſey Hinſichtlich des Liedes vor der Predigt ſol

deshalb nichts Näheres beſtimmen , aber auch in Beziehung auf

den Geſang nach derſelben nicht , wie dies der Antrag 2 der

Commiſſion zu thun ſcheine , feſtſetzen , daß allemal nur Ein

Liedervers geſungen werde dürf da dies 1 Fälle

durchaus unzweckmäß ſer vürde Dieſer Antrag d5

mehreren Seiten unterſtützt Es wurde die Anſicht au pro

chen , daß hoffentlich in Zukunft jeder Liturg ſo viel Tact be—

ſitzen werde , um bei einer derartigen Freihekt , wie ſie ihmel

eingeräumt werden ſolle , in Beziehung auf die W

des und das Maas des Geſanges ſelbſt das Richtige zu treffen .

In Beziehung auf Antrag 2 wurde Seitens der Commiſſion

bemerkt , daß ihre Meinung keinesweges da

den Geſang zunächſt der Predigt ſchlechterdings auf ei Vers

beſchränken , zu wollen , da ja füglich zwei , ja drei kurze Lieder
‚ öentaer At WK int Fu an 8 4verſe weni denn 1 6 Ike 0 wlanger Nachd

hierauf daran erinnert worden war , daß t er gege irti

gen Verhandlung alle den der P

des Cultus betreffenden Fragen als erledie betrachten ſeyen ,

indem es ſich hier nur um den der Predigt nachfolgenden

Theil handle , wurde der Antrag :

zu Ziffer 2 des Commiſſionsantrags , die Worte : „ ein

e Predigt bezüglicher Vers geſungen wird “ in5

„ein oder mehrere auf die Predigt bezügliche Verſe ge

ſungen werden “ zuändern

zur Abſtimmung gebracht , und mit 18 Stimmen angenommen .

ei
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Sofort wurd Ziffer 1 die Bemerkung gemacht : der

Antra e zu wollen , daß das Votum am Schluß der

Pred den Geiſtlichen nach Gutdünke zewählt werden

Dies ſey jedoch unſtatthaft , da die Agende die beim

Gottesdienſt zu gebrauchenden Schlußworte ausdrücklich be —

ſtimme . Hierauf hin beſchließt die Synode einſtimmig :

die Worte des Commiſſionsantrags Ziffer 1: „ daß jeder

„Geiſtliche nach Gutdünken wählen kann “ , in die „ den

Beſtimmungen der Agende gemäß “ umzuändern

Bei Ant fragte e Mitglied an , ob demſelben zu

Folge die Gemeinde während des zunächſt auf die Predigt fol —

genden Geſanges ſitzen bleiben und erſt beim Schluß deſſelben

ſich erheben ſolle was bejaht wurde . Auf den Wunſch deſſel

ben Mitglieds hingegen , daß , wo die Gemeinde es vorziehen

möchte , dem bisherigen Gebrauch gemäß , ſich ſchon unmittelbar

beim Schluß der Predigt zu erheben und auch jenen Geſang

ſtehend zu ſingen , ihr dies geſtattet ſeyn möge , erklärte man

18 lgemein Jiermi 0 voyſt 5ſich e nein hiermit einverſtanden .

ichſt wurden die Anträge 1 —6 mit den oben ange

ebe 1Ve deru z I gebracht 1 einſtim

In Beziehung auf Antrag 7 wurde von einem Mitgliede
d gemacht , d aß es wohl beſſer ſeyn möchte , auch bei dem

ſonn - und feſttäglichen Nachmittagsgottesdienſt dem Segen noch

einen Schlußgeſang vorangehen zu laſſen . Von anderer Seite

bemerkte man jedoch , daß eine derartige Verlängerung des

en Beſuch deſſelben wohl nicht för —

ynode den Antrag , Ziffer 7 in der
Nachmittagsgottesdienſtes d

dern werde ; worauf die

von der Commiſſion geſtellten Faſſung , einſtimmig annahm

uletzt kam die Verſammlung noch auf den der vierten

Plenarſitzung geſtatteten Antra lrück, daß nach dem Segen

noch das Lied : „ Un Au g ſegne Gott u. ſ. w. “ von

dem männlichen Theile der Gemeinde geſungen werden möge ,

während der weibliche Theil die Kirche verlaſſe . Man er —

kannte dieſen Gebrauch als einen löblichen an , der , wo er

beſteht , zu erhalten ſey ; ſeine allgemeine Einführung aber hielt

man für unthunlich . Gegen das Argument des Antragſtellers

— —— — —
—
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daß er mit ſeiner Motion beſonders auch das in manchen

Kirchen vorkommende ungeeignete Nachſpiel auf der Orgel

während des Hinausgehens der Gemeinde abzuſchneiden be

abſichtige , wurde erinnert , daß gegen dieſen Uebelſtand bereits

Rath geſchafft ſey durch die vorgeſchriebenen Nachſpiele , über

deren Gebrauch der Geiſtliche nur ſtreng zu halten habe

239392864



Zehnte Plenarſitzung vom 16 . Mai .

Ein Abgeordneter erhält das Wort , um einen

das Predigerſeminar in Heidelberg

Antrag zu ſtellen und zu begründen . Er äußerte

Er habe gehofft , über den Gegenſtand , den er zur Sprache

bringe , vom evangeliſchen Oberkirchenrath eine Vorlage an die

gemacht zu ſehen . Jedenfalls ſey er deſſen werth und

er rechne deswegen auf allgemeinen Anklang . Vor allen Din —

gen fühle er ſich verpflichtet , den Lehrern des Seminars in

ſeinem Namen und im Namen ſeines Bezirks ſeinen Dank ab —

zuſtatten für ihre von ſo vielem Segen begleitete Wirkſamkeit ,

die an der jüngern Geiſtlichkeit , die aus der Anſtalt hervor —

gehe , wahrzunehmen ſey. Dies ſey die allgemeine Stimme

des Oberlandes . ( Andere Abgeordnete aus verſchiedenen Ge

genden des Landes ſtimmten bei

Er habe jedoch die Ueberzeugung , daß dieſe Anſtalt doppelt “

ſegensreich wirken würde , wenn die Anordnungen derſelben , dem

Wirken der Lehrer mehr zur Hand gehend , dem Zweck derſelber

mehr entſprechend waͤren . Unbeſtreitbar ſey der Hauptzweck
kein anderer , als die jüngere Geiſtlichkeit in dem Seminarium

in den ganzen Umfang ihres Berufs möglichſt vollſtändig ein —

zuführen . Solches könne aber nimmermehr auf die rechte Weiſe

geſchehen , ſo lange die Vorbereitung zum geiſtlichen Amt , wie ſie
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in der in Frage geſtellten Anſtalt ſtattfinde , durch die vorzugs

weiſe alle ängſtliche Reflerionen der Seminariſten auf das erſt

nach dem Seminarjahr folgende theologiſche Staatsexamen in

den Hintergrund gedrängt würden Das ſey die Erfahrung

Aller , daß der Gedanke an eine ſolche Prüfung der Zeit

unmittelbar vor derſelben Alles Andere beeinträcht

müſſe ſomit auch bezüglich auf die Seminararbeiten der Fe

Außerdem ſey es für die Glieder dieſer Anſtalt etwas ganz An

deres , wenn ſie , durch das Eramen dem Kreis der Studirenden

enthoben , als Candidaten des Predigtamts der unmittelbaren

hinzugeben vermöchten . Er halte es für einen Mißſtand , daß

Leute , von denen man noch gar nicht wüßte , ob ſie ſich für

das geiſtliche Amt eignen , indieſen Anſt träte zugleich

müßten aber die Lehrer , welch

haben ſofern dies mit E ſolg geſchehe folle eine me

lich genaue Kenntniß ihrer wiſſenſchaftlichen Befähigung vor

her erhalten können . Darum ſtelle er den Antrag :

1) daß das theologiſche Staatseramen ſtets vor dem C

tritt in das Predigerſeminarium ſtattfi

ſelben der jeweilige Director dieſer Anſtalt betheiligt

ſeyn ſolle .

Es ſey ferner unbeſtreitbar wichtig , daß die Vorbereitung

zum geiſtlichen Amt in einer derartigen Anſtalt durch das Zu
ſammenleben der ihr anvertrauten jungen Männer unter der

Aufſicht der Lehrer fördert werd Schon in den Statuten

des Seminars ſey daher ein Conn Ausſicht tellt d

der gegenwärtige Director habe die Ne digkeit eines ſol

chen in ſeiner Schrift bei der Eröffnung der Anſtalt ſo ſchlagend

dargethau , daß es einer weitern Begründung nicht wohl be

dürfe . Er ſtelle daher den weitern Antrag :
2 ) Es möge großherzogliche Staatsregierung ſo ſchnell als

möglich zur Acquiſition eines Hauſes und zur Grün

dung eines Convictes ſchreiten

1zudem ſey das Seminar eine kirchliche Anſtalt , und wenn*

er nur wünſchen könne , daß ſich die Kirche und die Kirchen

behörden in das Weſen und Leben der Univerſitäten nicht
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miſchten , ſo müſſe er um ſo beſtimmter den W

daß die Anſtalt zur unmittelbaren Bildung der evangeliſch —
proteſtantiſchen Kirchendiener in Baden unter die Aufſicht der Kirche

geſtellt ſeyF. Wohl ſey der oberſten Kirchenbehörde ein gewiſſer

Einfluß auf die Anſtalt in den Statuten geſichert ; ob dieſes

der richtige und genügende ſey oder nicht , darüber wolle er ſich

um ſo weniger ein Urtheil erlauben , als ihm die Stellung
de zur Regierung noch immer eine noch nicht ganz

klare ſer ſch denfalls würden der Generalſynode

teihe von Dingen vorgelegt , die in ihrer Beziehung zum

inneren Leben der Kirche gewiß minder wichtig ſeyen , als

die Wirkſamkeit des Predigerſeminars Daher ſtellte er den

Antrag :

3) daß der Generalſynode jedesmal nicht nur ein Bericht

über den ganzen Zuſtand des Seminars vorgelegt , ſon —
dern auch der jeweilige Director deſſelben als ſolcher
ſtändiges Mitglied derſelben werde .

Endlick e ͤaus den oben angeführten Gründen ſein letzter

A Urag de l

1) daß die Statuten des Predigerſeminars nicht ohne Zu—

ſtimmung der Generalſynode abgeändert werden ſollen .

Zum Schluß empfiehlt der Sprecher nochmals ſeine geſtellten
Anträge zur reiflichſten , Erwägung Die Sache , die er in

Frage geſtellt , ſey ihm eine Sache von der größten Wichtigkeit ,

denn die Eindrücke , welche die jüngere Generation der Geiſt —

lichen in dieſer Anſtalt empfinge , ſeyen nothwendig tief , ja

unauslöſchlich . Man könne wohl ſagen , daß in ihnen größten

theils die Zukunft der proteſtantiſchen Kirche des Landes ruhe

Dieſe Anträge , von vielen Seiten unterſtützt , wurden einer

eſondern Commiſſion zur Berathung und Berichterſtattung zu

gewieſen .

Seine Königliche Hoheit der Großherzog
hatte einen vom evangeliſchen Oberkirchenrath erſtatteten Vor

trag über

die Berichtigung des Verzeichniſſes der

ſogenannten , in der Kirchentheilung von
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1706 bis 1714 durchgefallenen , vormals

reformirten Gemeinden

der Synode vorlegen laſſen . Nach Höchſt deſſen Willen ſollte ,

nachdem ſie von dem Stand der Sache in Keuntniß geſetzt , ſofort

der Entwurf einer neuen Claſſification der vorzugsweiſe berech

tigten und durchgefallenen Gemeinden mit derſelben vorbereitet ,

jedoch die Abänderung oder Ergänzung

der Unionsurkunde in dieſer Beziehung erſt nach Anhörung

der Betheiligten und ſoweit erforderlich in Folge ihrer Aner

kennung , oder aber , bei entſtehendem Widerſpruch , nach vorgängi

den B 1der betreſſenden Beilage

zatsbelger Entſcheidung der competenten Staatsbehor en eingeleitet

ſodann ſeiner Zeit von der Generalſynode durch Nachtrag zur

Unionsurkunde beurkundet werden

Wir entnehmen dem obengenannten Vortrag nachfolgende ,

für die Beurtheilung dieſer Sache wichtige 9

Die von dem Kurfürſten der Pfalz , Johann Wilhelm

unterm 21 . Nov . 1705 erlaſſene Religionsdeclaration ſetzt §. 24 ,

25 , 26 seqꝗ . feſt : Daß alle reformirten pfälzer Gemeinden ,

welche Kirchen , Pfarr - und Schulhäuſer , Pfarrgüter , Renten

und Zinſen , welche ſie im Jahr 1685 beſaßen und inne hatten ,

zu ½ an die katholiſchen abtreten müſſen . Diejenigen evan

geliſchen Gemeinden , welche bei der Theilung im Beſitze ihrer

Kirchen , Schulen ꝛc. blieben , ſind die berechtigten , die —

jenigen , welche ſie an die Katholiken abtreten mußten , ſind die

ausgefallenen

Die berechtigten Gemeinden haben vorzugsweiſe Anſprüche

an den unterländer , vormals reformirten Kirchenfond , die Kir

chen A. derſelben werden von dieſem Fond erbaut und unter

halten . Die ausgefallenen Gemeinden haben ſich theilweiſe

wieder Kirchen ꝛc. aus eigenen Mitteln und Collecten erbaut

und unterhalten . Die Unionsurkunde enthält zu der Beilage
D. ein Verzeichniß dieſer berechtigten und ausgefallenen Ge

meinden , und da von mehreren Seiten die nachträgliche Auf

nahme einiger Gemeinden , ſo wie die vorzugsweiſe Berechtigung

einiger andern unter den ausgefallenen ſtehenden und umge

kehrt in Antrag gebracht worden , ſo wird eine Prüfung dieſes

Verzeichniſſes nöthig ( Schluß folgt . )
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